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Wie vermcg eingelangt« Wayserl. M nigl. Ullergnä»' 
digster Resolution 66. Wienn den 22.8eptemb. 175;. 
m dem Hertzogthum Lrain in denen von dem Unter» 

than wieder die Herrschafft/ äc vice verls vorfallen» 
den Beschwerden >lch zu richten / und 

zu achten seye.

: Sollen jene UnterthanS-Beschwerden/ welche ohn» 
mirtelbahr das LontribucionLle betreffen /  zwar noch fer- 

^  ners denen ^§encÜ8 zufolge bey der allhiesig Kayserl. Kö
nigs. kreprLlcmLtion, und Kammer verhandlet /  und nach der 
hlerinsalls bereits vorgeschriebenen Satzung nicht allein huo 26 re- 
meciium k>rovi6ona!c, sondern auch in ?etitorio sechsten jedess 
mahlen fördersambst abgethan r Dahingegen

8ccnndd All übrige von einem Unterthan gegen seine Herr
schaft führende Or'clVLtminrr, welche ctircäiL in das OontribntionL- 
ie nicht einschlagen /  sondern die prXlilttione8 Dominicas be
treffen/ wie sie immer Nahmen haben/ vel ex yuacun^ne öemum 
( uus-t selbte hergcleithet werden mögen/bey dem allhier auf- 
gestelten (^onlellu in (^anli8 8umini t^rincipig, sc t-ommillorun, 
der bereits vorhin vorgeschriebenen Norma zu folge abgchandlet/ 
und entschieden werden; allermaffen Jhro Kayserlich - Königliche 
Majestät

I'e rtid : Besagten donsellum in derley das r^ontributionAle 
immeäiute nicht betrcftenden Unterthaus - Bekränckungen für die 
erste Inttim /, bey chelcher jeder Unterthan seine gegen die ihn be
druckende HerrsuM  habende Beschwerde anbringen/ sein Recht 
suchen/ und ausfüyrkn mag /  die beklagte Herrschaft aber Red/ 
und Antworth zu geben schuldig seyn solle/ gnädigst bestellet /  an- 
bey aber writers

A  c^usrtd:



(Znartd : Allergnädigst verordnet haben/ daß kein Unters
than bey dem pro prima Inllantia subclitorum re^ulariter bestellen 
donlellu in Oauli8 8ummi krmcipi'8, Lc (^ommistorum ehevor sein 
Recht wieder seine Herrschaft suchen möge/ er habe sich dann vor- 
läuffig wieder die ihm zugedrungene Bedruckung bcy erholt - seiner 
Herrschaft schriffts oder mündlichen beschweret/ und bey selber die 
billige Abhilf angesuchet/ ihme auch solche inner Frist 14. Tägen 
abgeschlagen worden scye : es wäre dann ein Oravamen inllan- 
tanevm, in welchem Fall bey nicht alsobald von der Herrschafft 
verschaffender kemeäur der Unterthan die vorgesehene 14. Täge 
nicht auszuwarthen hätte /  sondern demselben seine Klag sogleich 
bey gedachten (üonlellü anzubringen bevorstehet; Und gleichwie in 
solch - ein - und anderem Fall

Ouintd : Zu gesichert-und hinlänglicher Vertrettung ei, 
nes von seiner Herrschafft wieder die Billigkeit prse^ravirten Uns 
terthans ein eigener ^clvocatu8 subäitorum, benanntlichen in 
l^erlona des allhießg Kayscrl. Königl. k̂ isci Johann blieron^mi 
Marzina von Mcrzmheim bestellet ist; als wird disem ^äv(>ca« 
ten obliegen/ daß er sich derer Unterthans Beschwerden/ und An
liegenheiten mit allen Eyffer annehmen/ sie in billigen Dingen der 
Pflicht gemäß vertretten/ dafür aber von ihnen nicht die mindeste 
Crghölichkeit/ es bestehe selche im Geld/ Olcu1enu8 , oder ?ocu- 
lentis, oder sonstwas Nahmen habende Verehrungen suchen/oder 
annehmen solle; Wie dann auch

8extd 7 an Seithen des (7onle58Ü8 von denen Beschwerde 
führenden Unterthanen keine Gerichts-oder Lantzley-Täx gefors 
dert/ sondern dcnenselben/ oder ihrem ex OKcio bestellen Rechts- 
Freund die gerichtliche Lxpeäitionc8 Zrati8, und ex OKcio hin- 
auSgegcben werden.

Leptimd : Zu Beybehaltung gutter Ordnung /  und gäntz- 
ljcher Abstellung deren ohnedies vielfältig verbottencn Winckel- 
Echreibereyen/ wordurch die Unterthanen in große Unkösten ge- 
sprenget/ und auf so irrig-als üble Gedancken verleithet werden/ 
solle keine Unterthans K lag/ oder sonstiges Anbringen /  so von dem 
Hävocato Lukäicorum nicht unterschrieben/ bey den Oonlellu am
genohmen/ sondern solches jedeSmahlen zur vorläuffig desselben be/
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V



höriger Untersuchung/ Einricht-und Unterzeichnung äecretanüo 
hinausgegeben werden; Aufdie mit guter Ordnung abgefast-und 
angebrachte erste Klag-Schrifft aber wird

OÄavd der donleilüs jedeSmahlen von der beklagtm Herr
schafft/ oder falls derselben Beambte belanget werden /  von die
sem den Bericht abzufordercn/ der beklagte Theil aber solchen von 
Zeit derselben Bestellung inner 14. Tägen bey einem von dem Om. 
lelln gemessen setzenden l>oen. Fall also gewieß zu erstatten haben/ 
wie im wicdrigen auf weiteres Anlangen des /Vclvocari ex Otticio 
von der beklagten Hmschafft/ oder dessen beklagten Beambten der 
anciiAitte l>oer,.Fall unnachläßlicheingeforderet/  anbcy demselben 
die Einreichung des allschon abgeforderten Berichts weiters inner 
z. Tägen bey doppelten l/oen-Fall auferleget werden solle; Gestal
ten aber jedoch

*
Nond : Umstände einschlagen möchten/ in deren Betracht 

der beklagte Theil den in Sachen abgeforderten Bericht in dem vor- 
geschriebenen lei-m ino aus ein-oder anderen wichtigen Hindernüs
sen zu erstatten nicht vermögend wäre/ mithin derselbe umb proro. 
M io nem  1erm im  bey dem Lonleüu anhielte/ so stehet zwar dem 
Beklagten/ jedoch z. Täg vor Verfliessung der anberaumten 14. 
Tägen dem OonkMj die in der That gegründet obssyende Verhin- 
dernuß oben nicht befolgen mögender Verordnung anzuzeigen /  und 
Uttjb eine Marion anzuhalten bevor/ welche/ falls der (..onkllün 
die von ihm Impetranten beybringende Entschuldigung für erheblich 
finden M e / annoch auf einen Termin zu ertheilen/ über diese 
kroroMion aber keine weitere Fristung zu Einreichung des abges 
forderten Berichts zu gestatten /  sondern auf die gesicherte Abge- 
bung desselben durch gemelt-doppelten /  und so weiters steigenden 
jedeSmahlen unnachläßlich einfordcrenden t̂ oen - Fall anzudringen 
ist; Bey Erstattung des Berichts hingegen solle

vccimd : die beklagte Herrschet/ oder dieser beklagte Bes 
ambte nicht allein den eigentlichen Hergang der Sache/ ob-und wie 
weit neu,lich des Unterthans eingeklagte Beschwerde mit der That 
einstimmig seye? contelkmäo l^irem deutlich anführen /  sondern 
auch sammentlich dargegen für sie Beklagte streittendeBehelffe Ge



gen- ätteKattÄ, und Documenta untereinstens beybringen; Wor
auf folgbahr

Unöecimb der (7on5e6 u8 eine Erforderunganordnen/hier
zu die Herrichafft/ oder dessen beklagte Beambte/ und den klagen
den Unterthan mit dem ^ävoc>ilo ex OKicio auch beschaffenen 
Umbständen nach die etwo bey der Sache unterwaltende Zeugen in 
einem gleichmäßigen nicht über 14. Täg/ oder längstens z. Wo
chen hinausgehenden ?ermm auf etnen gesicherten Tag/ und 
Stund bey ebenmäffigcn l̂ oen. Fall vor sich forderen /  der beklag
te Theil aber den so gestaltigen relolvüten Bericht dem ^dvocato 
iubclitorum mit allen darinnen angebrachten Documenten abschriffts 
lich communiciren/ anbey damit der auf dem Land sich befinden
de Unterthan/ und Kläger von solch angeordneter Fürfordcrung die 
Wissen schafft überkommen/ und bey der angeordneten (^ommiLUon 
rmt seinem Rechts ; Freund an dem bestimmten Tag / und Stund er
scheinen möge/ demselben.solche zeitlich erinneren/ oder wohl gar zu 
-er Tag-Satzung mitbringen solle; Welch-alles der Lonleüobin 
der auf den eingelegten Bericht ertheilenden Decretatiou jedesmah- 
len der Nothdurft nach auszudrucken hat. Wann nun

Dnoclecimd : beyde Theile mit allen ihren Zeugen auf den 
bestimten Tag/und Stund zu der ungeordneten (^ommiMon erschei
nen/und gegenwärtig seynd/sollen beyde Theile vor dem im Rath ver- 
sammleten 6onielIu nach denen dabey/ und nicht besonders etwa 
zu reco^nolciren kommenden Original. InLkrumenten gegeneinan
der mit vier Reden relpecAivd a^enclo, excipienäo, replicanclo, Lc 
öuphcanäo mündlichen verfahren; Der donlc6Ü8 die pro, öc con- 

verhandlete Nothdurfften nicht zwar von Worth zu W orth/ 
sondern nur das Lukttantiale davon alles Fleisses aä protdocollum 
nehmen /  alsdann die vorkommende Beschwerde allenfalls in der 
Gütte heyzulegen/ möglichsten Fleiß ankehrcn/ in Entstehung des
sen aber über sothane mündlich verhandlet- und 36 protdocollum 
genohmene Nothdurfften ohne Bestellung eines besonderen Ketercn- 
ten nach denen hierüber ausfallenden Raths-Stimmen in Sachen 
sogleich mit der rechtlichen Erkandtnnß fürgehen /  hierüber den 
Ausspruch verfassen/ und solchen ohne besonders nöthigen eukti- 
eirung zur Kantzley sä expeclienäum, Lc commumcanäum 
ribus übergehM) ,Wäre es aber

Dccimo»



Vccimotertid : Daß die l^itis zur Erkandtnuß l'N 
der Haubt-Sache nicht hinlänglich ^uaüLcjret/ sondern eines Meh
rern Austrags /  oder wohl einer ordentlichen Zeugen - Verhör /  
folgbahr einer schrifftlichen keplic, und Onptic nöthig hätte/ 
welch s schrifftliche Verführung doch ausser besonders vorfallenden 
wichtigen Ursachen nicht zu gestatten ist; So solle der doniellüs. 
falls diese zur schrifftlichen Verführung anweisende Omis ein OrL- 
V'<jmcn inüimtLmcum zu besonderem Nachtheil des Unterthans/ 
Oder auch empfindlicher Verkürtzung der beklagten Herrschafft mit 
sich führet/ mithin einen längeren Verschub nicht erleidete /  son
dern ein kemccüum provilionale nöthig hätte/ nach Vernehmung 
beyder Theilen auf ein thunlich/ und billiges kemeäium krovi- 
siottclle güttlich antragen/ in Entstehung der Gütte aber auch sol
ches jucticunclo ahschlüffen /  alsdann in der Haubts Sache beyde 
Lheile zu eydlicher Vernehmung deren Zeugen/ und nachdem deren 
Aussagen eröffnet worden/ zu schriftlicher Verhandlung ihrer wei
teren replicir- und relpeäkivö cluplicirlichen Nothdurfften/ deren 
jede von Zeit deren eröfinetey Zeugen-Aussagen inner Frist 14. Lä
gen per-Lmptorie zu erstatten seyn wird /  der Ordnung gemäß an
weisen/ folgends die ^ ^ 2  collatiomren /  und den S tritt im 
Weeg Rechtens entscheiden/ sothane Erkandtnuß aber mit Für
forderung deren streittenden Partheyen an einem eigends bestimmen
den Tag behörig pubiiciren; Und weilen

vecimoquarrri 7 die auf den erstatteten Bericht ungeord
nete Erforderung öfters ohne mächtiger Ursach Hintertrieben/ und 
andurch die GOtt-gefällige lu ttir mehrern Theils verzögeret wur
de/ so hat der (^onlcllus die auf den Bericht bestimmte Erfor- 
dcrung jedesmahlen zu verpoenen/ sohin/ wann ein-oder anderer 
Theil ohne begründeter Entschuldigung davon ausbliebe/ von dem 
Ausbleibenden den gesetzten Poen-Fall/ und die Ersetzung deren 
dem Anwesenden etwo verursachten Reiß - und Zehrungs - Kösten 
cinzutreiben /  alsdann die Erforderung lub Ormlula 
contumaciX ohne Annehmung einer münd-oder schrifftlichen Ent
schuldigung auf einen weiteren Tag zu erstrecken/ und endlichen 
bey solcher auf ferneres Ausbleiben des Klägers /  oder Bcklag- 
tens über die von dem anwesenden Theil mündlich verhandlet 
Nothdurfft IN donrumaci^m mit der Erkandtnuß /  wie oben 
§.vo 12.M6 gemeldet worden/ fürzugehen; Und da es weiters
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vecimoquintd : aufdie von eins oder anderen Thell wieder 
sothane Erkandtnuß zu haben vermeinende Beschwerden /  und 
höhere provocation ankommete/so solle diese nicht anderst/als per 
rnoclum kevilionjz angebracht/ mithin die kevilion in acht 
Lägen nach der von der Lantzley zu erheben gewester Erkandt
nuß /  worauf jedesmahlen von dem kxpeäuore der Dies Lxps- 
äitjoni8, das ist/ wann selbe der Parthey hinausgegeben wor
den/ annotiret werden solle/ durch ein bey dem^onlellu einrei
chendes An bringen angemeldet /  die Ora vammL Kevilioni8 jelb- 
sten aber alödann in denen folgenden Tägen bey dem Lonlellu 
angebracht/ folgendtS von denen Partheyen die inner drey 
Tägen recollätiomret /  alsdann solche nebst denen bey der fürges 
gangenen mündlichen Verhör von dem (^onleNl geführten l?ro- 
rbocoll, und denen bey der Erkandtnuß gehabten bäotiv» ohne 
weiteren Anmahnen längstens inner 14. Tägen zu dem in (^ulrs 
Lummi Princlpi8, Lc Ovmmissorum zu Grätz aufgestelten kevi. 
sorjo zu Entscheidung abgegeben werden; bey welchem kevilionS- 
Gesuch die cx Otticio verttettene Unterthanm zwar /  gleich sie 
von anderen Gerichts - Taxen /  also auch von Erlegung deren sonst 
gewöhnlichen Sportulen frey gelassen/ denen rccurrirenden Herr
schaften aber solche bey Einlangung deren kevilionS- ^Äen nach 

 ̂Befund der Sachen anäiäiret werden solle. Wie nun

Decimoiextd : durch Anordnung dieses i^ocli ?roce. 
öcncli in öfters berührt zwischen denen Unterthanen/ und ihren 
Herrschafften vorkommenden prae^ravarionS, Klagen /  und denen 
hierüber bey dem O n ic llu  ausfallenden Erkandtnüssen beyden 
Theilen der kevilions. Weeg offen gelassen w ird / in seiner Zuver
sicht /  daß dieselben sich dessen ausser wohlgegründeten Oravsmi. 
mbu8 nicht gebrauchen werden; Also verordnen Jhro Kayserl. 
Königl. Majestät angegen Gnädigst /  daß/ falls sich auö denen 
zur Kevillonö- Entscheydung gedeyhenden HÄI8 emeben möchte/ 
daß ein - oder anderer Theil wieder den bey dem Loalellu aus
gefallenen 8entcnL ohne hinlänglichem Grund die kevilion in- 
rerponiret hätte/ hierauf jedesmahlen der gute Bedacht geneh
men /  mithin ein solcher reviäirende Theil /  und dessen bestelter 
Mechts - Freund mit einer ergebigen Geldt - Buß beleget /  oder 
wohl beschaffenen Umständen nach anderen zur Erspieglung aller



/

vmtthwiMgen provocskionen noch empfindlicher abgestrasset wer« 
den solle.

Wsrnach flch ein jeder zu richten /  auch vor Sttaffe? 
und Schadm ju  Hütten wissen wird. Laybach dm 25. Oüo.
bris 17;  z.


